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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Bremer Senat hat mit Wirkung vom 01.03.2021 bis einschließlich 26.03.2021 folgende Re-

gelungen zum weiteren Betrieb der berufsbildenden Schulen beschlossen, über die wir Sie 

hiermit informieren: 

 

Beschulungsregelungen 

 

1. Der Unterricht wird für alle Bildungsgänge und Klassen auf ein schulorganisatorisch 

sinnvolles Modell mit alternierenden und verpflichtenden Präsenzphasen (z.B. in Halb-

gruppen) umorganisiert. Auch im Distanzunterricht sind die Auszubildenden berufs-

schulpflichtig und dafür weiterhin von den Betrieben freizustellen. 

2. Klausuren und schriftliche Arbeiten werden generell in Präsenz geschrieben. Die 

Schulen gewährleisten dabei die Umsetzung der geltenden Hygienekonzepte.  

3. Maßnahmen der Beruflichen Orientierung sowie Beratungsangebote der Partner der 

Jugendberufsagentur finden weiterhin statt.  

 

Schutz- und Hygieneregelungen 

 

4. Für Schüler:innen ab 16 Jahren gilt – der allgemeinen für die Bevölkerung geltenden 

Regelung entsprechend – die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-

Bedeckung. Die Schulen gewährleisten die Einhaltung der geltenden Hygienekon-

zepte. 

5. Die Quarantäne für positiv getestete Schüler:innen der Kontaktgruppe 1 beträgt grund-

sätzlich 14 Tage. Sofern der Quellfall keine Mutation ist, kann eine Freitestung ab dem 

5. Tag erfolgen. 

6. Sofern es sich bei dem Quellfall um eine einschlägige Mutations-Variante handelt, be-

trägt die Quarantänezeit 21 Tage. Die Quarantäne kann ab dem 14. Tag nach dem 

letzten Kontakt mit einer infizierten Person beendet werden, wenn die Kontaktperson 

ein negatives Testergebnis vorlegen kann. 



 

Bitte erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Das Land Bremen hat enorme Geldsum-

men in die Ausstattung der Schüler:innen mit iPads investiert. Sofern Ihre Auszubildenden zur 

Verfügung stehende iPads noch nicht entgegengenommen oder abgeholt haben, bitte wir 

dringend darum, dies nachzuholen, damit alle Schüler:innen gleichermaßen das digitale Lern-

angebot wahrnehmen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Tobias Weigelt 


